Nachhaltiger Mittelstand – Garantie für Zukunftsmärkte

Regierung, Parteien, Medienöffentlichkeit, alle Bürger müssen wissen: Nur der Mittelstand garantiert Nachhaltigkeit – also eine dauerhaft zukunftsfähige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft bei Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Ein ökologischer Umverteilungsstaat mit immer höheren Steuer- und Abgabenlasten, ausufernder Umweltbürokratie mit Umweltauflagen, vielen staatlichen Umweltagenturen und immer weiteren Umweltämtern löst keine Probleme und schafft keine neuen Arbeitsplätze, sondern stranguliert den Mittelstand und verspielt die Zukunft der nächsten Generation.

Seit drei Jahrzehnten hat die deutsche Wirtschaftsverfassung eine Ausrichtung auf eine nachhaltige Mittelstandspolitik. Im Grundgesetz heißt es in Artikel 20 a: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen." Der BVMW hat als Konsequenz hieraus als erster deutscher Wirtschaftsverband in seiner Satzung das Ziel festgeschrieben, "die mittelständischen Unternehmen auf allen Gebieten zukunftsfähig zu machen, insbesondere durch Innovationen für nachhaltiges Wirtschaften und betrieblichen Umweltschutz". Diese Vorleistungen der mittelständischen Wirtschaft werden vom Staat nicht durch Vollzugserleichterungen, Abbau von Umweltbürokratie u.a.m. honoriert. Im Gegenteil, die ordnungs- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich für Umweltfirmen, Nach​haltigkeitsdienstleister und Existenzgründer immer mehr verschlechtert. Deutschland hat seine Spitzenposition in der Welt im Umwelttechnikexport verloren. Umweltexistenzgründer haben keine Chance im Wettbewerb mit Großkonzernen oder kommunal subventionierten Unterneh​men.

Forderungen:

(

Vorrang privater vor öffentlicher Leistungserbringung in allen kommunalen Ausschreibungen, staatlichen Umweltprogrammen und -projekten.

(
Deregulierung und Entbürokratisierung der Umweltvorschriften und -auflagen.

(
Abschaffung der Ökosteuer in zwei Stufen; stattdessen Einführung einer europaweiten Naturverbrauchs​steuer, die die Mehrwertsteuer ersetzt.

(
Privilegierung von Klein- und Mittelbetrieben, z.B. Entsorgungsfachbetrieben und Unternehmen, die sich dem Öko-Audit-Verfahren unterworfen haben, durch Vollzugserleichterungen, Selbstverpflichtungen, Eigenkontrollen und Freistellen von staatlichen Auflagen.

(
Steuerbefreiung und -erleichterungen für Nachhaltigkeitsdienstleister und Umwelt-existenzgründer in einer dreijährigen Startphase.

(
Einleiten kartellrechtlicher Verfahren gegen Monopolunternehmen wie DSD – Duales System Deutschland AG mit 95 Prozent Marktanteil oder Energieversorger mit marktbeherrschender Stellung auf Entsorgungsmärkten, um kleinen und mittleren Recyclingfirmen Chancen im Wettbewerb zu geben. Verhinderung einer Ausschreibe-praxis mit Exklusivverträgen der Kommunen bis zu 30 Jahren für wenige Großentsorger, um die Diskriminierung der kleinen und mittleren Recyclingfirmen zu unterbinden.
